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Wetr . Stellver¬
tretung der

Wehrpflichtigen.

Voranschlags für das Rechnungsjahr
leicht wird aufgestellt werden können, weil als¬
dann das Bedürfniß der Armen- Casse an Arz¬
nei sich einigermaßen wird übersehen lassen.

24) Bekanntmachung des Militair-
Collegiums vom 15 . März , xudl.
den ly . März  18 34.

' Se . Königl. Hoheit der Großherzog ha-
-ben hinsichtlich der nach §. 18. des Recruti-
rungsgesetzes vom I .Febr. 1831^ (Gesetzsamm¬
lung Bd. 6. S . 522.) und nach §. 5. der Be¬
kanntmachung der ehemaligen Militair-Commis-
sion vom April 1831. (Gesetzsammlung
Bd. 6. S . 542. ) den Wehrpflichtigen des
Herzogthums Oldenburg und der Erbherrschaft
Jever gestatteten Stellvertretung folgende nä¬
here Bestimmungen zu genehmigen geruhet:

§. 1.
Stirbt der Stellvertreter vor Ablauf der

Dienstzeit, oder wird derselbe aus einer von
ihm nicht nicht verschuldeten Ursache aus dem
Dienst entlassen, so wird der Vertretene in je¬
dem Falle frey, so daß derselbe weder zur Stel¬
lung eines andern Stellvertreters noch zum ei¬
genen Eintritt in den Dienst angehalten wer¬
den kann. -

§- 2.
Tritt dagegen der Stellvertreter aus ei-
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nem von ihm verschuldeten Grunde aus dem
Dienste ( insbesondere also im Fall einer Deser¬
tion oder Ausstoßung des Stellvertreters ) so
muß der Vertretene sofort einen andern Stell¬
vertreter stellen , oder für den Rest seiner Dienst¬
zeit selbst in Dienst treten.

§. 3.

Eine Ausnahme von der im § . 2 . gedach¬
ten Regel tritt nur dann ein , wenn der Stell¬
vertreter gedienter Militair und nicht bloß von
den betreffenden Militärbehörden nach § . 18.

2 . des Recrutirungsgesetzes für die Stell¬
vertretung zulässig erklärt , sondern wegen
seiner vorzüglichen Zuverlässigkeit und Dienst-
tüchtigkcit als Stellvertreter besonders em¬
pfohlen  ist.

Für solche Stellvertreter hastet der Ver¬
tretene weiter unter keiner Bedingung.

8- 4-

Von diesen besonders empfohlenen Sub-
jecten übergiebt das Großherzogliche Militair-
Commando jährlich dem Militair -Collegium eine
besondere Liste.

Indem das Militair -Collegium diese Be¬

stimmungen auf Höchsten Befehl hiemit zur öf¬
fentlichen Kunde bringt , macht dasselbe das
Publicum noch insbesondere auf die Vortheile
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